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Communiqué aus der Ittinger-Runde

Projekt Gehörlosenwesen 2000
Im Anschluss an die

Informationstagung vom
8.11.97 führte die Ittinger-
Runde mit Datum vom
19.11.97 ein weiteres
Gespräch. Nebst der Auswertung

der Tagung vom 8.11.97

machte man sich Gedanken
über das mögliche weitere

Vorgehen.

An der Tagung der Ittinger-_
Runde vom 23.1.98 war
erstmals Viktor Schiess,
Unternehmensberater, Aarau, anwesend.

Er hat aus seiner Sicht als Aus-
senstehender eine Standortbe-

Stimmung vorgenommen und

ein mögliches weiteres Vorgehen

dargelegt. Er stellte fest,
dass die anstehenden Probleme

nicht durch Majorisierung, das

heisstjüber Machtverhältnisse,

zu lösen sind. Lösungen können

nur im gegenseitigen
Gespräch erarbeitet werden. Die

Fragen betreffend der

Stimmenverhältnisse in den Gremien

eines neuen Dachverbandes

können erst beantwortet werden,

wenn die inhaltlichen
Diskussionen betreffend Aufgaben,

Verantwortungen usw. in
den drei Bereichen Fachhilfe,

Eltern und Selbsthilfe im Detail

geführt sind und diesbezüglich

Klärung stattgefunden hat.

Lösungen können nicht im

luftleeren Raum erörtert werden.

Sie sind in den Gesamtrahmen

zu stellen, zu dem in erster

Linie auch die Vorgaben hetref-
fend Leistungsverträge mit dem

Bundesamt für Sozialversicherungen

BSV gehören. (Ab dem

Jahre 2001 werden keine Löhne

mehr subventioniert, sondern

nur noch Leistungen.) Das BSV
hat eine provisorische Liste von
Dachorganisationen im
Behindertenwesen erstellt. Zu diesen

etwa 70 Organisationen
gehören unter anderen der SVG,
der SGB Deutschschweiz, der

FSS RR (SGB Westschweiz),
die SVEHK, die ASKIO, der

BSSV und PRO INF1RMIS.

Folgende Möglichkeiten
stehen im Raum

- Aufnahme der inhaltlichen
Diskussion betreffend die drei
Bereiche Fachhilfe, Selbsthilfe
und Eltern, was gleichzeitig
bedeuten müsste, dass der SGB

und die SVEHK den SVG als

Dachorganisation anerkennen

würden.

- Der SGB und die SVEHK
verstehen sich als selbständige

Dachorganisationen und treten

aus dem SVG aus.

Fazit der Gespräche
Der SGB will keine weitere

inhaltliche Diskussion. Für ihn
ist das Projekt Gehörlosenwesen

2000 _abgeschlosäS.n. Er
wird seinen Mitgliedern an der

GV beantragen, dass der SGB

aus dem SVG austritt.

Man mag die geschilderte

Entwicklung bedauern. Dass

eine Klärung stattgefunden hat,
kann aber durchaus als positiv
bezeichnet werden. Sie kann

auch eine neue Entwicklung
einleiten, in der Gespräche und

Zusammenarbeit unbelastet

von dauernden Machtkämpfen
stattfinden können. Der SVG
als Dachorganisation muss in
nächster Zeit klären, welche

Dienstleistungen er im Rahmen

der Leistungsverträge seinen

Mitgliederorganisationen
anbieten wird. Der SVG wird die

Mitgliederorganisationen auf
dem Laufenden halten und wo
nötig in die weiteren Gespräche
einbeziehen.
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